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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel X1 
Änderung des Parteiengesetzes 

§ 2. (1) und (2) … 
(3) Die Zuwendungen gemäß Abs. 2 betragen 14 383 200 Euro. Dieser 

Betrag vermindert oder erhöht sich ab dem Jahr 2005 in jenem Maße, in dem sich 
der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 1996 des Vorjahres verändert. 

§ 2. (1) und (2) … 
(3) Die Zuwendungen gemäß Abs. 2 betragen 16 164 960 Euro. Dieser 

Betrag vermindert sich im Jahr 2011 um 3,6 vH, im Jahr 2012 um 5,6 vH, im Jahr 
2013 um 6,5 vH und im Jahr 2014 um 7,2 vH. Ab dem Jahr 2015 vermindert oder 
erhöht sich der für das Jahr 2014 zur Verfügung stehende Betrag in jenem Maß, 
in dem sich der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2010 oder der an seine Stelle tretende Index des Vorjahres 
verändert. 

§ 2a. (1) … 
(2) Die Summe der gemäß Abs. 1 gebührenden Förderungsmittel wird 

berechnet, indem die Zahl der bei der jeweiligen Nationalratswahl 
Wahlberechtigten mit einem Betrag von 1,94 Euro multipliziert wird. Dieser 
Betrag vermindert oder erhöht sich ab dem Jahre 2005 in jenem Maße, in dem 
sich der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 1996 des Vorjahres verändert. 

§ 2a. (1) … 
(2) Die Summe der gemäß Abs. 1 gebührenden Förderungsmittel wird 

berechnet, indem die Zahl der bei der jeweiligen Nationalratswahl 
Wahlberechtigten mit einem Betrag von 2,21 Euro multipliziert wird. Ab dem 
Jahr 2015 vermindert oder erhöht sich dieser Betrag in jenem Maß, in dem sich 
der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2010 oder der an seine Stelle tretende Index des Vorjahres 
verändert. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
§ 15. (1) bis (7) … § 15. (1) bis (7) … 

(8) § 2 Abs. 3 und § 2a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2010 treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

Artikel X2 
Änderung des Publizistikförderungsgesetzes 1984 

§ 2. (1)… 
(2) Der Grundbetrag entspricht dem Jahresbruttobezug von fünf 

Ordentlichen Universitäts(Hochschul)professoren der 8. Gehaltsstufe sowie 
sieben Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe b, Entlohnungsstufe 17, 

§ 2. (1)… 
(2) Der Grundbetrag entspricht dem Jahresbruttobezug von fünf 

Ordentlichen Universitätsprofessoren der 8. Gehaltsstufe sowie sieben 
Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe b, Entlohnungsstufe 17, jeweils 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
jeweils einschließlich der Sonderzahlungen. Als Zusatzbetrag erhält der 
Rechtsträger für jeden Abgeordneten der politischen Partei gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 
einen Jahresbruttobezug eines Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe c, 
Entlohnungsstufe 15, einschließlich der Sonderzahlungen. Veränderungen der 
oben genannten Jahresbruttobezüge während eines Kalenderjahres sind aliquot 
nach Monaten zu berücksichtigen. Für die Jahre 2003 und 2004 sind die 
Gehaltsansätze bzw. Entgeltsansätze des Jahres 2002 als Berechnungsgrundlage 
heranzuziehen. 

einschließlich der Sonderzahlungen. Als Zusatzbetrag erhält der Rechtsträger für 
jeden Abgeordneten der politischen Partei gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 einen 
Jahresbruttobezug eines Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe c, 
Entlohnungsstufe 15, einschließlich der Sonderzahlungen. Veränderungen der 
oben genannten Jahresbruttobezüge während eines Kalenderjahres sind aliquot 
nach Monaten zu berücksichtigen. Für die Jahre 2011 bis 2014 sind jeweils die 
Gehalts- und Entgeltsansätze des Jahres 2010 als Berechnungsgrundlage 
heranzuziehen und für das Jahr 2011 um 3,6 vH, für das Jahr 2012 um 5,6 vH, für 
das Jahr 2013 um 6,5 vH und für das Jahr 2014 um 7,2 vH zu reduzieren. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
§ 12. (1) bis (8) … § 12. (1) bis (8) … 

(9) § 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 tritt 
mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

Artikel X3 
Änderung des KommAustria-Gesetzes 

Fonds zur Förderung der Selbstkontrolle bei der kommerziellen 
Kommunikation 

§ 33. (1) bis (3) … 

Fonds zur Förderung der Selbstkontrolle bei der kommerziellen 
Kommunikation und zur Förderung der Presse 

§ 33. (1) bis (3) … 
 (3a) In Ergänzung zu den Mitteln nach Abs. 1 stehen dem Fonds in den 

Jahren 2011 bis 2014 auch Mittel für die Vertriebsförderung nach Abschnitt II 
des PresseFG zur Verfügung. Dazu sind von der RTR-GmbH für das Jahr 2011 
1,4 Millionen Euro, für das Jahr 2012 2,6 Millionen Euro und für das Jahr 2013 2 
Millionen Euro jeweils bis zum 15. Jänner des Jahres aus der nach § 23 Abs. 5 
gebildeten Rücklage des Digitalisierungsfonds an die KommAustria zu 
übertragen. Zusätzlich hat das Bundeskanzleramt für Zwecke der 
Vertriebsförderung für das Jahr 2011 2,962 Millionen Euro, für das Jahr 2012 
1,672 Millionen Euro, für das Jahr 2013 2,231 Millionen Euro und für das Jahr 
2014 4,199 Millionen Euro jeweils bis zum 15. Jänner des Jahres an die 
KommAustria zu übertragen. Die Mittel nach Abs. 1 und nach diesem Absatz 
sind auf getrennten Konten zu veranlagen. Die KommAustria hat die 
Gesamtmittel nach diesem Absatz ausschließlich für die Vertriebsförderung nach 
Abschnitt II des PresseFG zu verwenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) … (4) … 
§ 44. (1) bis (14) … § 44. (1) bis (14) … 

(15) Die Überschrift zu § 33 und § 33 Abs. 3a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

Artikel X4 
Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 

§ 41. (1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat durch 
persönliche Verständigung der bekannten Beteiligten zu erfolgen. Wenn noch 
andere Personen als Beteiligte in Betracht kommen, ist die Verhandlung überdies 
durch Anschlag in der Gemeinde oder durch Verlautbarung in der für amtliche 
Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung kundzumachen. 

(2) … 

§ 41. (1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat durch 
persönliche Verständigung der bekannten Beteiligten zu erfolgen. Wenn noch 
andere Personen als Beteiligte in Betracht kommen, ist die Verhandlung überdies 
durch Anschlag in der Gemeinde oder durch Verlautbarung in der für amtliche 
Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung kundzumachen. 

(2) … 
§ 42. (1) Wurde eine mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter 

Satz und in einer in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen besonderen Form 
kundgemacht, so hat dies zur Folge, dass eine Person ihre Stellung als Partei 
verliert, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung während 
der Amtsstunden bei der Behörde oder während der Verhandlung Einwendungen 
erhebt. Wenn die Verwaltungsvorschriften über die Form der Kundmachung 
nichts bestimmen, so tritt die im ersten Satz bezeichnete Rechtsfolge ein, wenn 
die mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz und in geeigneter 
Form kundgemacht wurde. Eine Kundmachungsform ist geeignet, wenn sie 
sicherstellt, daß ein Beteiligter von der Anberaumung der Verhandlung 
voraussichtlich Kenntnis erlangt. 

§ 42. (1) Wurde eine mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter 
Satz und in einer in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen besonderen Form 
kundgemacht, so hat dies zur Folge, dass eine Person ihre Stellung als Partei 
verliert, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung während 
der Amtsstunden bei der Behörde oder während der Verhandlung Einwendungen 
erhebt. Wenn die Verwaltungsvorschriften über die Form der Kundmachung 
nichts bestimmen, so tritt die im ersten Satz bezeichnete Rechtsfolge ein, wenn 
die mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz und in geeigneter 
Form kundgemacht wurde. Eine Kundmachungsform ist geeignet, wenn sie 
sicherstellt, daß ein Beteiligter von der Anberaumung der Verhandlung 
voraussichtlich Kenntnis erlangt. Die Kundmachung im Internet gilt als geeignet, 
wenn das Edikt einen Hinweis auf die Adresse enthält, unter der diese 
Kundmachung erfolgt ist. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
§ 44a. (1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen 

Verwaltungssachen voraussichtlich insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt, so 
kann die Behörde den Antrag oder die Anträge durch Edikt kundmachen. 

(2) … 
(3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland 

§ 44a. (1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen 
Verwaltungssachen voraussichtlich insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt, so 
kann die Behörde den Antrag oder die Anträge durch Edikt kundmachen. 

(2) … 
(3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
weitverbreiteter Tageszeitungen und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu 
verlautbaren. Ist in den Verwaltungsvorschriften für die Kundmachung der 
mündlichen Verhandlung eine besondere Form vorgesehen, so ist der Inhalt des 
Edikts darüber hinaus in dieser Form kundzumachen; im übrigen kann die 
Behörde jede geeignete Form der Kundmachung wählen. … 

weitverbreiteter Tageszeitungen und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu 
verlautbaren. Ist in den Verwaltungsvorschriften für die Kundmachung der 
mündlichen Verhandlung eine besondere Form vorgesehen, so ist der Inhalt des 
Edikts darüber hinaus in dieser Form kundzumachen; im übrigen kann die 
Behörde jede geeignete Form der Kundmachung wählen. Die Kundmachung im 
Internet gilt als geeignet, wenn das Edikt einen Hinweis auf die Adresse enthält, 
unter der diese Kundmachung erfolgt ist. … 

§ 82. (1) bis (17) … § 82. (1) bis (17) … 
(18) § 42 Abs. 1 und § 44a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xxx/2010 treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

Artikel X5 
Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 

Organstrafverfügung 
§ 50. (1) Die Behörde kann besonders geschulte Organe der öffentlichen 

Aufsicht ermächtigen, wegen bestimmter von ihnen dienstlich wahrgenommener 
oder vor ihnen eingestandener Verwaltungsübertretungen mit 
Organstrafverfügung Geldstrafen einzuheben. … 

(2) … 
(3) Der Inhalt der Ermächtigung ist in einer dem Organ zu übergebenden 

Urkunde anzuführen. Das Organ ist verpflichtet, bei der Amtshandlung diese 
Urkunde auf Verlangen des Beanstandeten vorzuweisen. 

Organstrafverfügung 
§ 50. (1) Die Behörde kann besonders geschulte Organe der öffentlichen 

Aufsicht ermächtigen, wegen bestimmter von ihnen dienstlich wahrgenommener 
oder vor ihnen eingestandener Verwaltungsübertretungen mit 
Organstrafverfügung Geldstrafen einzuheben. … 

(2) … 
(3) Die Tatsache der Ermächtigung ist in einer dem Organ zu übergebenden 

Urkunde festzuhalten. Das Organ ist verpflichtet, bei der Amtshandlung diese 
Urkunde auf Verlangen des Beanstandeten vorzuweisen. 

(4) bis (8) … (4) bis (8) … 
§ 66b. (1) bis (15) … § 66b. (1) bis (15) … 

(16) § 50 Abs. 3 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2010 tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
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Artikel X6 
Änderung des Zustellgesetzes 

Zustellnachweis 
§ 22. (1) Die Zustellung ist vom Zusteller auf dem Zustellnachweis 

(Zustellschein, Rückschein) zu beurkunden. 
(2) ... Der Zustellnachweis ist der Behörde unverzüglich zu übersenden. 
(3) An die Stelle der Übersendung des Zustellnachweises kann die 

elektronische Übermittlung einer Kopie treten, wenn die Behörde dies nicht durch 
einen entsprechenden Vermerk auf dem Zustellnachweis ausgeschlossen hat. Das 
Original des Zustellnachweises ist mindestens drei Monate nach Übermittlung 
aufzubewahren und der Behörde auf deren Verlangen unverzüglich zu 
übersenden. 

Zustellnachweis 
§ 22. (1) Die Zustellung ist vom Zusteller auf dem Zustellnachweis 

(Zustellschein, Rückschein) zu beurkunden. 
((2) ... Der Zustellnachweis ist der Behörde unverzüglich zu übersenden. 
(3) An die Stelle der Übersendung des Zustellnachweises kann die 

elektronische Übermittlung einer Kopie des Zustellnachweises oder der sich 
daraus ergebenden Daten treten, wenn die Behörde dies nicht durch einen 
entsprechenden Vermerk auf dem Zustellnachweis ausgeschlossen hat. Das 
Original des Zustellnachweises ist mindestens fünf Jahre nach Übermittlung 
aufzubewahren und der Behörde auf deren Verlangen unverzüglich zu 
übersenden. 

(4) … (4) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausstattung der Dokumente; Zustellformulare; Zustellnachweise 

§ 27. Soweit dies erforderlich ist, hat die Bundesregierung durch 
Verordnung nähere Bestimmungen über 
 1. und 2. … 
 3. die für die elektronische Übermittlung einer Kopie des Zustellnachweises 

sowie für die Speicherung und Übermittlung der die Beurkundung der 
Zustellung betreffenden Daten erforderlichen technischen 
Voraussetzungen 

zu erlassen. 

Ausstattung der Dokumente; Zustellformulare; Zustellnachweise 
§ 27. Soweit dies erforderlich ist, hat die Bundesregierung durch 

Verordnung nähere Bestimmungen über 
 1. und 2. … 
 3. die für die elektronische Übermittlung gemäß § 22 Abs. 3 sowie für die 

Speicherung und Übermittlung der die Beurkundung der Zustellung 
betreffenden Daten erforderlichen technischen Voraussetzungen 

zu erlassen. 

Anwendungsbereich 
§ 28. (1) … 
(2) Die elektronische Zustellung der Gerichte richtet sich nach den §§ 89a ff 

des Gerichtsorganisationsgesetzes, RGBl. Nr. 217/1896. 

Anwendungsbereich 
§ 28. (1) … 
(2) Die elektronische Zustellung der Gerichte richtet sich nach den §§ 89a ff 

des Gerichtsorganisationsgesetzes – GOG, RGBl. Nr. 217/1896. 
Leistungen der Zustelldienste 

§ 29. (1) Jeder Zustelldienst hat nach den näheren Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes die Zustellung behördlicher Dokumente an seine Kunden 
vorzunehmen (Zustellleistung). Die Zustellleistung umfasst folgende, nach dem 
jeweiligen Stand der Technik zu erbringende Leistungen: 
 1. bis 9. … 
 10. die Erstellung von Ausdrucken oder Kopien des zuzustellenden 

Dokuments auf Papier oder Kopien dieses Dokuments auf Datenträgern 
sowie die Übermittlung dieser Ausdrucke und Datenträger an den 
Empfänger auf dessen Verlangen. 

Leistungen der Zustelldienste 
§ 29. (1) Jeder Zustelldienst hat nach den näheren Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes die Zustellung behördlicher Dokumente an seine Kunden 
vorzunehmen (Zustellleistung). Die Zustellleistung umfasst folgende, nach dem 
jeweiligen Stand der Technik zu erbringende Leistungen: 
 1. bis 9. … 
 10. die Erstellung von Ausdrucken oder Kopien des zuzustellenden 

Dokuments auf Papier oder Kopien dieses Dokuments auf Datenträgern 
sowie die Übermittlung dieser Ausdrucke und Datenträger an den 
Empfänger auf dessen Verlangen; 

 11. die Weiterleitung eines zuzustellenden Dokuments zur elektronischen 
Übermittlung nach den §§ 89a ff GOG auf Verlangen des Empfängers 
sowie die Mitteilung an die Behörde, wann das zuzustellende Dokument 
in den elektronischen Verfügungsbereich des Empfängers (§ 89d GOG) 
gelangt ist. 

Die Behörde hat für die Erbringung der Leistungen gemäß Z 1 bis 9 ein Entgelt 
zu entrichten, dessen Höhe dem Entgelt entspricht, das dem Zuschlagsempfänger 
gemäß § 32 Abs. 1 für die Erbringung dieser Leistungen zusteht. … 

Die Behörde hat für die Erbringung der Leistungen gemäß Z 1 bis 9 und 11 ein 
Entgelt zu entrichten, dessen Höhe dem Entgelt entspricht, das dem 
Zuschlagsempfänger gemäß § 32 Abs. 1 für die Erbringung dieser Leistungen 
zusteht. … 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bestimmung des Ermittlungs- und Zustelldienstes 

§ 32. (1) Zur Bestimmung des Ermittlungs- und Zustelldienstes hat der 
Bundeskanzler die Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 und Abs. 2 in einem 
gemeinsamen Vergabeverfahren im Sinne des Bundesvergabegesetzes 2006, 
BGBl. I Nr. 17, auszuschreiben. Der Zuschlag darf nur einem zugelassenen 
Zustelldienst erteilt werden. Der Bundeskanzler hat den Zuschlagsempfänger und 
die Höhe des diesem für die Erbringung der Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 
bis 9 zustehenden Entgelts im Internet zu veröffentlichen. 

Bestimmung des Ermittlungs- und Zustelldienstes 
§ 32. (1) Zur Bestimmung des Ermittlungs- und Zustelldienstes hat der 

Bundeskanzler die Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 und 11 und Abs. 2 in 
einem gemeinsamen Vergabeverfahren im Sinne des 
Bundesvergabegesetzes 2006, BGBl. I Nr. 17, auszuschreiben. Der Zuschlag darf 
nur einem zugelassenen Zustelldienst erteilt werden. Der Bundeskanzler hat den 
Zuschlagsempfänger und die Höhe des diesem für die Erbringung der Leistungen 
gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 und 11 zustehenden Entgelts im Internet zu 
veröffentlichen. 

(2) In Zeiträumen, in denen die Leistungen gemäß § 29 Abs. 2 nicht von 
einem Ermittlungs- und Zustelldienst erbracht werden, sind sie durch einen beim 
Bundeskanzleramt eingerichteten Übergangszustelldienst zu erbringen. Der 
Übergangszustelldienst kann auch Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 erbringen und 
nachweisliche Zusendungen im Auftrag von Privaten gemäß § 29 Abs. 3 
vornehmen; er unterliegt nicht der Aufsicht gemäß § 31. Die Leistungen gemäß 
§ 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 und Abs. 2 sind unentgeltlich zu erbringen. 

(2) In Zeiträumen, in denen die Leistungen gemäß § 29 Abs. 2 nicht von 
einem Ermittlungs- und Zustelldienst erbracht werden, sind sie durch einen beim 
Bundeskanzleramt eingerichteten Übergangszustelldienst zu erbringen. Der 
Übergangszustelldienst kann auch Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 erbringen und 
nachweisliche Zusendungen im Auftrag von Privaten gemäß § 29 Abs. 3 
vornehmen; er unterliegt nicht der Aufsicht gemäß § 31. Die Leistungen gemäß 
§ 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 und 11 und Abs. 2 sind unentgeltlich zu erbringen. 

§ 35. (1) bis (8)… § 35. (1) bis (8)… 
 (9) Leitet der Zustelldienst ein zuzustellendes Dokument zur elektronischen 

Übermittlung nach den §§ 89a ff GOG weiter, ist die Zustellung nach diesen 
Bestimmungen vorzunehmen. 

§ 40. (1) bis (5) … § 40. (1) bis (5) … 
(6) Das Vergabeverfahren gemäß § 32 Abs. 1 ist spätestens neun Monate, 

nachdem zumindest drei elektronische Zustelldienste zugelassen worden sind, 
einzuleiten. Bis zur Erteilung des Zuschlags nach § 32 Abs. 1 beträgt das den 
zugelassenen elektronischen Zustelldiensten zu entrichtende Entgelt für die 
Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 die Hälfte des in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für den reservierten Postdienst (§ 9 Abs. 1 des 
Postgesetzes 1997) vorgesehenen Standardtarifs für Briefsendungen; erfolgt die 
Versendung einer Verständigung an die Abgabestelle, erhöht sich das zu 
entrichtende Entgelt um den Betrag dieses Tarifs. 

(6) Das Vergabeverfahren gemäß § 32 Abs. 1 ist spätestens neun Monate, 
nachdem zumindest drei elektronische Zustelldienste zugelassen worden sind, 
einzuleiten. Bis zur Erteilung des Zuschlags nach § 32 Abs. 1 beträgt das den 
zugelassenen elektronischen Zustelldiensten zu entrichtende Entgelt für die 
Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 und 11 die Hälfte des in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für den reservierten Postdienst (§ 9 Abs. 1 des 
Postgesetzes 1997) vorgesehenen Standardtarifs für Briefsendungen; erfolgt die 
Versendung einer Verständigung an die Abgabestelle, erhöht sich das zu 
entrichtende Entgelt um den Betrag dieses Tarifs. 

 (7) § 22 Abs. 3, § 27 Z 2 und 3, § 28 Abs. 2, § 29 Abs. 1, § 32, § 35 Abs. 9 
und § 40 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 treten 
mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
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